
Sehr geehrte Steuerzahler und Abgabenpflichtige! 
 

Fälligkeit von Steuern und Abgaben 
Am 15. dieses Monats ist die 2. Rate Steuern und Abgaben zur Zahlung fällig. Die Zahlungstermine 
und die zu zahlenden Beträge sind aus dem Abgaben-Bescheid, der Ihnen im Februar zugegangen 
ist, zu ersehen. Durch pünktliche Zahlung vermeiden Sie die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten. Bitte überweisen Sie deshalb 
rechtzeitig zum Fälligkeitstermin auf eines der im Abgaben-Bescheid angegebenen Konten. Geben 
Sie beim Überweisen immer das 8-stellige Kassenzeichen an. Es befindet sich im rechten oberen 
Teil des Abgabenbescheides. Falls der Gemeindekasse von Ihnen eine Einzugsermächtigung erteilt 
wurde, werden die fälligen Beträge von Ihrem Konto abgebucht. 
Wir bitten um Beachtung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Gemeindekasse Freisen 
  

Lassen Sie künftig Ihre Steuern und Abgaben von uns abbuchen. Das bringt für Sie den Vorteil, dass die Überwachung 
der Zahlungstermine entfällt. Unnötige Säumniszuschläge und Mahngebühren können somit erst gar nicht anfallen. Die 
Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


